
Stadt Neumünster Neumünster, 20. August 2024 

Der Oberbürgermeister 

Soziale Hilfen 

 

 

 

  AZ: FD Soziale Hilfen (50) / Herr Winter 

 

 

 

Drucksache Nr.:  0323/2023/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ausschuss für Soziales und 

Gesundheit 

18.09.2024 Ö Vorberatung 

Ausschuss für Finanz- und 

Vergabeangelegenheiten 

02.10.2024 Ö Vorberatung 

Hauptausschuss 08.10.2024 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 15.10.2024 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

OBM Bergmann / Stadtrat Hillgruber 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Umsetzung des Bundesteilhabe-

gesetzes: Abschluss eines 

Rahmenvertrages nach § 131 

Sozialgesetzbuch (SGB) IX zur 

Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe 

 

A n t r a g: Die Ratsversammlung der Stadt Neumüns-

ter nimmt das Ergebnis der Verhandlungen 

zum Abschluss eines Rahmenvertrages 

Schleswig-Holstein nach § 131 SGB IX zur 

Erbringung von Leistungen der Eingliede-

rungshilfe in der als Anlage beigefügten 

Fassung vom 14.06.2024 zustimmend zur 

Kenntnis und bevollmächtigt den Geschäfts-

führer des Städteverbands Schleswig-

Holstein, Herrn Marc Ziertmann, zur Unter-

zeichnung des Rahmenvertrages im Namen 

der Stadt Neumünster. 

 

 

 

IRIS: Soziale Stadt sein, in der alle Menschen 

gleichberechtigt unterstützt und gefördert 

werden 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: unmittelbar keine, da die finanziellen Aus-

wirkungen erst nach Abschluss der Ver-

handlungen mit den Leistungserbringern 
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über jedes einzelne Leistungsangebot ent-

stehen 
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B e g r ü n d u n g: 
 

Ausgangslage: 

 

Im März 2018 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag durch das Erste Teilhabestär-

kungsgesetz festgelegt, dass die Kreise und kreisfreien Städte die Funktion der Träger 

der Eingliederungshilfe wahrnehmen. Als Folge musste mit  den Leistungsanbietern und 

unter Beteiligung der Menschen mit Behinderungen ein Landesrahmenvertrag für die Er-

bringung der Leistungen der Eingliederungshilfe vereinbart werden. Die größte Heraus-

forderung lag in der Umsetzung des grundsätzlichen Paradigmenwechsels, der mit der 

Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe durch das SGB IX einhergeht, 

und in dessen Rahmen die fachlichen Leistungen zur Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen von den existenzsichernden Leistungen getrennt werden.  

 

Die Verhandlungen erforderten eine schrittweise Annäherung zu einem gemeinsamen 

Verständnis der Ziele und Wirkmechanismen des Bundesteilhabegesetzes vor allem zw i-

schen Leistungsträgern einerseits und den Leistungsanbietern andererseits. Im April 

2019 wurde ein Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX geeint, dem alle Ratsversamm-

lungen der kreisfreien Städte zugestimmt haben, so dass dieser am 12. August 2019 

durch den Geschäftsführer des Städteverbands in Vollmacht für die kreisfreien Städte 

unterzeichnet werden konnte (siehe Drucksache 0329/2018/DS).  

 

Allerdings konnten wesentliche Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes nicht abschließend 

im Landesrahmenvertrag geregelt werden, so dass einvernehmlich zunächst Überle i-

tungsvereinbarungen zur Sicherstellung der Erbringung der Leistungen der Eingliede-

rungshilfe abgeschlossen wurden.  

 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wurde der Landesrahmenvertrag durch die "Landesver-

ordnung über Inhalte des Rahmenvertrags nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leis-

tungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein", die bis zum 31. Dezember 2023 

befristet war, ergänzt, um Inhalte des Rahmenvertrags zu regeln, die aufgrund des 

schleppend verlaufendem Verhandlungsstands bis dahin nicht oder nicht vollständig ge-

eint waren. Es wurde ein weiterer Übergangszeitraum festgelegt, in dem unter den in der 

Verordnung definierten Bedingungen zunächst sogenannte Transformationsvereinbarun-

gen zur Sicherstellung der Leistungserbringung geschlossen werden sollten, um spätes-

tens bis zum 31.12.2025 den Vertragsparteien zu ermöglichen, weiterhin geordnete Ver-

handlungsprozesse zu gestalten und die Umstellung abzuschließen. 

 

Zur Unterstützung der Verhandlungen auf Landesebene wurde im Frühjahr 2023 ein so-

genanntes Lenkungsgremium mit Vertretern aller Beteiligten und einer externen Modera-

tion eingesetzt, um eine Verständigung einer gemeinsamen Linie zur Fortentwicklung und 

Umsetzung des Landesrahmenvertrages SGB IX dahingehend zu erzielen, dass die Lan-

desverordnung SGB IX spätestens zum 31.12.2023 abgelöst werden kann. 

 

Erst im Zuge der weiteren Verhandlungen in dem Lenkungsgremium sowie in einer 

Schlichtungsgruppe konnten bis zur Sitzung der Vertragskommission nach § 131 SGB IX 

am 10.06.2024 alle noch strittigen Inhalte zumindest grundsätzlich geeint werden.  

 

Allerdings gibt es einige Punkte im Landesrahmenvertrag, die sich keiner Einigung zufüh-

ren ließen und nach Verständigung in der Vertragskommission des Landesrahmenver-

trags nun begleitend zum Landesrahmenvertrag im Rahmen einer für alle Träger der Ein-

gliederungshilfe einheitlichen Ermessensleitlinie geregelt werden. 

Damit wird sichergestellt, dass der verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, 

dem das Handeln der Verwaltung unterworfen ist, und nach dem vergleichbare Umstände 

von der Verwaltung auch gleichbehandelt werden müssen, umgesetzt wird. 

 

 



-  4  - 

Folgende Punkte sollen eine einheitliche Anwendung erfahren:  

 

- Personalrichtwerte  

- Berechnung der Nettoarbeitszeit  

- Auslastungsquote 

- Wagniszuschlag  

 

Die Erarbeitung dieser Ermessensleitlinie wird derzeit unter den Trägern der Eingliede-

rungshilfe abgestimmt und sodann den Leistungserbringern und deren Verbänden be-

kannt gegeben. 

 

 

Weiteres Verfahren: 

 

Damit der künftige Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX umgesetzt wird, ist es erforder-

lich, dass alle Träger der Eingliederungshilfe dem Abschluss des Rahmenvertrages nach § 

131 SGB IX explizit zustimmen.  

 

Die Landesregierung hat in der Sitzung des Kabinetts am 23. Juli 2024 dem Landesrah-

menvertrag SGB IX und der Unterzeichnung durch Ministerin Touré zugest immt. 

  

Die Unterzeichnung des Rahmenvertrags durch alle Vertragsparteien ist für den 15. No-

vember 2024 vorgesehen.  

 

 

 

 

 

Tobias Bergmann 

 

Oberbürgermeister  

 

 

 

 

Anlagen: 

 

Rahmenvertrag Schleswig-Holstein nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe 

 

 


	Ostatus
	Datum
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT6
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	Anlage

